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Thema OECD-Verfahren beim NKP  (abgelehnte) Haftungsklage 

nach KVI  

Verfahrensart Schlichtungsverfahren; Medi-

ation durch NKP (kein 

Schlichtungsverfahren ge-

mäss ZPO) 

Zivilprozess gemäss schwei-

zerischer Zivilprozessord-

nung vor kantonalen Zivilge-

richten 

Kosten gering; Verfahren vor NKP ist 

kostenlos; kein Anwalts-

zwang; keine Pflicht, andere 

Partei zu entschädigen 

Teuer; Kläger muss Zivilpro-

zess vorfinanzieren (Kosten-

vorschuss; Sicherstellung 

Parteientschädigung) und 

trägt die Anwaltskosten 

Charakter Dialog; Mediation; kreativ; 

freiwillig 

Konfrontation; prozessual; ju-

ristisch; Zwang 

Verfahrensgegenstand offen; lösungsorientiert; zu-

kunftsgerichtet; ausgerichtet 

auf Systemfehler 

eingeschränkt auf die An-

träge in der Klage; Aufarbei-

tung der Vergangenheit; aus-

gerichtet auf Sorgfaltspflicht-

verletzung des Unterneh-

mens 

Resultat des Verfahrens Einigung mit Verhaltens-

pflichten für das Unterneh-

men; keine Schuldigen; Emp-

fehlungen des NKP zur Um-

setzung der OECD Leitsätze 

Urteil: Gutheissung oder Ab-

weisung der Anträge; z.B. 

Verurteilung zu einer Scha-

denersatzzahlung, Feststel-

lungsurteil  

Vertraulichkeit Vertraulichkeit des Dialogs; 

Verfahrenseröffnung (Bericht 

zum Initial Assessment) und 

das Schlussergebnis (Ab-

schlusserklärung) sind öffent-

lich 

Öffentlichkeit gemäss ZPO 

Internationalität Internationale Rechtsbasis 

(OECD-Richtlinien) 

Schweizerisches Recht wird 

auf internationale Sachver-

halte angewendet 
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Vollstreckung Selbstverpflichtung der Un-

ternehmen 

Urteil kann in der Schweiz 

vollstreckt werden (z.B. Zah-

lungspflicht); Auslandsthe-

men müssen im betroffenen 

ausländischen Staat voll-

streckt werden (Vollstre-

ckungsverfahren) 

Verfahrenssprachen Englisch, Deutsch, Franzö-

sisch, Italienisch 

Amtssprache des Kantons, 

an dem das beklagte Unter-

nehmen seinen Sitz hat 

Zeitbedarf Initial Assessment durch die 

NKP innerhalb von 3-4 Mona-

ten (Eintretensentscheid). 

Für die Dialogphase können 

keine zeitlichen Angaben ge-

macht werden. 

Erstinstanzlicher Zivilpro-

zess: 1-2 Jahre. Dazu kommt 

allenfalls der Instanzenzug 

(kantonal und Bundesge-

richt). 

 


